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Beratungsfolge Termin Status 

Hauptausschuss 17.09.2003 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
 
Betreff:  Teilnahme von 9 Stadträten/innen an einer außerorde ntlichen 

Hauptversammlung des Deutschen Städtetages am 24.09 .2003 in Berlin 
  
 
Beschlussvorschlag:                                          
 
1. Der Hauptausschuss beschließt, dass 9 Stadträte/innen neben der Oberbürgermeisterin 
      die Stadt Halle (Saale) bei einer außerordentlichen Hauptversammlung des Deutschen 
      Städtetages in Berlin vertreten. 
 
2. Der Hauptausschuss beschließt, dass nach § 7 entsprechend der Satzung über die   
      Entschädigung ehrenamtlich tätiger Bürger die anfallenden Kosten von der Stadt Halle  
      (Saale) übernommen werden. 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
Ingrid Häußler 
Oberbürgermeisterin 
 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  III/2003/03659 
Datum:   12.09.2003 
Bezug-Nummer.   
Kostenstelle/Unterabschnitt:  
Verfasser:    
     



Begründung:                                                                                                                                    
 
 
Am 24.09.2003 findet in Berlin eine außerordentliche Hauptversammlung des Deutschen 
Städtetages statt.  
 
Die Hauptversammlung wird Bestandteil einer breiten angelegten, systematischen 
Informationskampagne über die Auswirkungen der Gemeindefinanzreform, die  
die Hauptgeschäftsstelle im Auftrag des Präsidiums derzeit vorbereitet.  
Städte mit 100.000 bis 500.000 Einwohner sollen mit mindestens 10 Teilnehmer/innen 
vertreten sein. 
 
Unter Zugrundelegung dieser Maßgabe entsendet die Stadt Halle (Saale) neben der 
Oberbürgermeisterin und zwei Beigeordneten noch 9 weitere Teilnehmer: 
 
 

3 Stadträte/innen der CDU-Fraktion 
2 Stadträte/innen der PDS-Fraktion 

2 Stadträte der SPD-Fraktion 
1 Stadträtin der HAL-Fraktion. 
1 Stadträtin der FDP-Fraktion. 

 
 
Die Information über die außerordentliche Hauptversammlung ging der Stadt so kurzfristig 
zu, dass eine fristgerechte Aufnahme in die Tagesordnung des Hauptausschusses nicht 
mehr möglich war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


